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den SS 99 Th. I Tit. 8 und 39—42 Th. IT Tit. 15 behandelt, haben durch das 
Gejeb von 28. Februar 1843 eine umfaffende Neuvegelimg erfahren. 

Ein Eigenthumsrecht im eiwilrechtlichen Sinne bejteht auch an Privat: 
flüffen nicht. Zwar -jprechen die SS 42, 43 Tit. 15 TH. II Allg. Landr. von 

dem Eigenthümer und deffen Entjcehädigungsanfprüchen und $ 1 des Privatfluß- 
gejeßes rechnet mit dem Falle, daß Jemand das ausschließliche Eigenthun des 
ASluffes hat; unter diefem Eigenthum ift aber nur die Gefammtheit der Nubungs- 
rechte — Fifchereis, Jagd, Rohr, -Schilf- u. f.w. Nugung — zu verftehen. 

Es erhellt dies, wie fchon bei der Erörterung der öffentlichen Flüffe angedeutet 
it, aus den Beitimmungen des Allgemeinen Landrechts über die Alluvionen, 

‚snfeln und verlafjene Flußbetten. (S$ 225 fgd., 242 fgd., 263 fgd, Tit. 9 Th. 1 

Allg. Landr.??). Neben diejer civilvechtlichen Seite macht fich aber auch hin- 
fichtlich dev Privatflüffe die Thatfache geltend, daß fie die Intereffen der Al 
gemeinheit nach verjchiedenen Richtungen hin berühren. Schon das Römische 
Necht war, von der Auffaffung ausgehend, daß fait alle dauernd fließenden und 
durech ihre Größenverhältnifje von den bloßen Bächen unterfchiedenen Gewäffer 
für die Deffentlichfeit von Belang feien, zu dem Saß gelangt: flumina paene 
omnia publica sunt. °*) 

Die Nücfichtnahme des einzelnen Adjazenten am Brivatfluffe auf die Ge- 

jammtheit dev Uferbefiger erfcheint jchon dadurch bedingt, daß einmal Gegenftand 
des Nugungsrechtes Lediglich das an dem Grumdftüce des einzelnen Adjazenten 
vorüberfliegende Waffer ift, und daß amdererjeits an den Grenzen oberhalb und 
unterhalb des Uferbefiges eines Eigenthümers das gleichartige und gleichwerthige 

Nechtsgebiet des Nachbars beginnt. Das Gejeß .vom 28. Februar 1843 be- 
Schränft dementjprechend das Nubungsrecht des Einzelnen infoweit, als dies 

durch die Nückficht auf die gejeglichen Nechte der übrigen Uferbefiger geboten 

it. Hierneben trägt das Gejeß vom 28. Februar 1843 aber auch den Der- 
fehrs- und Gejundheitsinterefjen des gefanmten Bublifums Rechnung, inden 

e3 beijpielsweije in $ 3 die Zuleitung unveinev Abwäjjer in den Brivatfluß ver- 
bietet, wenn dadurch der Bedarf der Umgegend an reinem Wajjer beeinträchtigt 
oder eine erhebliche Beläftigung des Bubliftums verurjacht wird, im S 6 der 
Bolizeibehörde anheimftellt, die Anlegung von Flachs- und Hanfröthen zu unter: 
fagen, wenn fjolche die Heilfamfeit der LXuft beeinträchtigt, und im $ 8 den Exlaß 

einer Landesherrlichen Entjcheidung vorjieht, durch welche der Gebrauc) des 
Flufjfes zum Holzflößen für Jedermann freigegeben werden fann. 

ll. Der Flußlauf und feine Beltandtheile. 

1. Bett, Ufer, Lauf, Mindung. 

Stellt der Strom in rechtlicher Beziehung die fliegende Welle dar, jo er: 

>) Gntjch. des vorm. Ober-Trib. vom 1. Dftbr. 1866 in Striethorjts Archiv Bd. 65 

©. 26. Entf. de8 D.BG©. v. 20. Suni 1889 XVII ©. 259 fgd. Frank-Ntieberding 

Wafjerrecht ©. 67 fgd. 
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Welle fich innerhalb eines beftimmten Bettes bewegt. Andererjeits berührt der 
Strom in erjter Linie die Gefammtheit der Landflächen, welche feine Ufer dar- 

jtellen und fteht mit diefen in engen Beziehungen. Bett und Ufer find daher 

für die Steomverhältniffe von befonderer Bedeutung und c8 hat fich für fie 
nothwendig in vielfachen Beziehungen ein bejonderes Necht herausbilden müfjen. 
Dasjelbe, was von Strome gilt, gilt auch von den übrigen Gewäfjern, die vecht- 
liche Berjchiedenheit diejer Gemäffer jelbit bewirkt auch eine Berfchiedenheit der 
für Ufer und Bett maßgebenden Nechtsjäge. 

Das Bett der Gewäfjer bildet derjenige Theil des Landes, welcher nach 

den regelmäßigen DVerhältniffen des Wafferftandes und Wafjerabfluffes mit 

Waffer bedeckt zu jein pflegt. Die natürliche Begrenzung des Bettes ftellen die 
Ufer dar. Bei dem Flufje, dejjen Wafjerjtand zu den verfchiedenen Jahres- 
zeiten ein verfchiedener tft, ift als Bett dasjenige Land anzufehen, welches von 
dem gewöhnlichen höchiten Wafferftande ohne Nüciicht auf Hochwaiferftände be- 

deckt wird. MUfertheile, welche früher einen Theil des Bettes bildeten, denmächjt 
aber, von Weberjchwenmungen abgejehen, dauernd von Wafler frei bleiben, find 
nicht mehr al3 Beftandtheile des Bettes anzujehen. 

Seiner Längenausdehnung nach begreift der Fuß den Wafjerlauf von der 
Duelle bis zur Mündung in fih. Die Frage, was bei Flüffen, die in das 

Meer oder in andere Gewäfjer einmünden, als Mündung zu erachten ift, ift 
eine thatfächliche, und gerade die Geftaltung der Mündung bei größeren Fluß- 
läufen vielfach dem Wechjel unterworfen. Die Grenze der Mündung ift da zu 
juchen, wo der Fluß jeine Selbjtändigfeit verliert und zu einem Theil des Ge- 

wäljers wird, in das er einmündet. Zweifelhaft kann dies insbejondere bei der 
Einmündung der Flüffe in das Meer werden, defjen Ufergrenze fich joweit ex- 
jtrect, als die höchite Fluth zu Steigen pflegt.) Jedenfalls können aber die 
unteren Theile der Flüffe der Regel nach nicht injomweit al3 Bejtandtheile des 
Meeres angejehen werden, als Ebbe und Fluth eine Einwirkung auf diejelben 
äußern. Bei der in die Dftjee mündenden Weichjel ift die Abgrenzung zwijchen 

See ımd Fluß imfchwer zu erkennen; die Bundesrathsverordnung vom 13. No- 

vember 1873 (Neichsgejegblatt Seite 367) hat daher auch davon Abftand ge- 

nommen, die Grenze der Seefahrt für die Weichjel im Sinne de3 Gefeges, be: 

treffend die Nationalität der Kauffahrteifchiffe, vom 25. Oftober 1867 (Neichs- 

gejegblatt Seite 35) durch Aufitellung einer fich zwifchen zwei Mexkpunkten 

bewegenden Linie feitzufegen. AS „Seefahrt“ im Sinne des S1Ia..a.dD. 
hat die erwähnte Verordnung die Fahrt bei Neufahrwaijer außerhalb der Miin- 
dung der MWeichjel bezeichnet. Nach S 1 der Allerhöchiten Verordnung vom 

8. Auguft 1887, betreffend die Ausführung des Fifchereigefeges in der Provinz 
Weitpreußen (Gejeg- Sammlung ©. 348), gilt al3 Grenze der Binnenfifcherei gegen 
die Kiftenfiicherei eine gerade Linie, welche die durch Grenzzeichen Kenntlich ge- 

machten äußerjten Punkte des feiten Landes der beiden Stromufer mit einander 

verbindet. Ebenfo ift für die Ausmindungen der Nogat durch die Abänderungs- 

') Entjcheidung des PBreußifchen Obertribunals vom 3. Februar 1852 und 22. DE 
tober 1863. Striethorft, Archiv Band VI ©. 12 und Band LI ©. 157.
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verordnung von 10.Mai 1893 (Gejeg-Sanımlung ©.87) eine dort näher bezeichnete 

Grenzlinte zwifchen den beiden Fijchereigebieten feitgefegt. 
. Bei denjenigen Gewäfjern, an denen ein PBrivateigenthum möglich ift, wie 

bei Teichen, Seen, Gräben und Kanälen, find auch Bett und Ufer Gegenitand 
des Privateigenthums. Das Bett jteht hier, von ausnahmsweijen Verhältnifjen 

abgejehen, al3 Pertinenz des Gewällers im Eigenthum desjenigen, dem dies 

Gewäfjer gehört; die Ufer ftehen dagegen nicht ohne Weiteres in vechtlicher 

Gemeinschaft mit dem Gewäfjer, fie bilden Theile der angrenzenden Grundtücke. 

Dasjelbe gilt auch der Regel nach von den Ufern der Privatflüfje,) indeffen ift 
bei ihnen durch die SS S flgde. des Gejees vom 28. Februar 1843 im Suter 
efje dev dem gefanmten PBublifum dienenden Flößerei vorgefehen, daß auch die 
Uferbefiger den zum Einwerfen und Ausziehen der Hölzer unentbehrlichen Ge- 
brauch der Ufer an den polizeilich beftinnmten Stellen, jowie- den Zutritt zu den 
Ufern, joweit diejer zur Beauffichtigung und Fortfehaffung der treibenden Hölzer 
erforderlich ift, geftatten müfjen. Dieje Belaftung darf ihnen indeffen nur gegen 
vollen Schadenserfaß auferlegt werden und find die näheren Anordnungen über 
den Umfang des Mitgebrauchs der Ufer für die Zwecke der Flößerei durch mi- 
nifterielle Reglements bejonders feitzufegen. 

Auch bei den öffentlichen Flüffen gehören die Ufer den Eigenthümern der 
angrenzenden Grumbdftücke, indefjen find diefe gehalten, ihr Eigenthumsrecht in- 
foweit zurücktreten zu laffen, als dies die naturgemäße Benußung der öffentlichen 
Flüffe für die Schiffahrt und den Flößereiverfehr nothwendig macht, auch er- 

wächft ihnen — eben mit Rückficht auf die Deffentlichfeit und das hieraus 

folgende Nugungsrecht des gefammten PBubliftums — fein Anjpruch auf Ent- 

jhädigung für die ihnen auf Grund gefeglicher Beitimmung auferlegten Be- 

Ichränfungen. Werden Theile der Ufer durch eintretende Veränderungen des 
Wafjerftandes oder des Flußlaufes dauernd überftrömt, jo werden diefelben Be- 
ftandtheile des Flußbettes und nehmen die Natur desjelben an, voribergehende 
Veberfluthungen lafjen die Nechtsverhältniffe an dem von ihmen bedeckten Lande 
unverändert. Em Grfaganfpruch erwächlt in einem derartigen Falle fir den 
Beichädigten nicht.) Dasfelbe gilt nad) Nömifchem Recht auch für den Fall, 

in dem neuer Grund md Boden dadurch entfteht, daß ein öffentlicher Fluß jein 
Bett verläßt (alveus derelietus).‘) Im Snterefje der Billigkeit und um eine 

befonders große Schädigung der Betheiligten zu verhüten, legt $ 271 Allg. 

Lande. Tit. 9 Th. I den Eigenthümern der verlaffenen Flußftredie die DVer- 

pflichtung auf, den durch den neuen Stromlauf gejchädigten Gumobefigern ent- 

weder das ihnen zugefallene verlaffene Bett zu überlaffen oder fie bis zu dem 

Werthe des leteren in anderer Weife jchadlos zu halten. 

2) Allgemeines Landrecht $ 99 Tit. 8 Theil I. Gefes vom 28. Februar 1843 5 1. 

Nieberding-Franf a. a. D. ©. 71. 

3) Vergleiche Allg. Landr. $ 274 Tit. 9 T6. 1. 

*) Windfcheid a. a. DO. Th. I ©. 527. L.7TS5D. d. A BD. Ab, 1. 
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2. Zufeln, Berlandungen, Anlandungen, Antreibungen. 

Snjeln, welche fich innerhalb des Stromes bilden (insula in flumine nata) 
fallen nach Gemeinem Recht in das igenthum der angrenzenden Grumdeigen- 
thümer; die Grenze ihrer Berechtigung bildet eine durch die Mitte des Flufjes 
gezogene Linie.) ALS Anfel definivt das Allgemeine Landrecht im $ 242 Tit. 9 
TH. I jede Erderhöhung im Flußbette, welche bei gewöhnlichem Wafferitande mit 
einem gewöhnlichen Fiichernachen umfahren werden fan. 8 244 a. a. D. jpricht 
den Mferbefigern das exfte Necht der Befignahme zu, fofern nicht provinziale Be- 
ftimmungen zu Gunften des Staates vorhanden find. S 4 des Weftpreuß. Pro- 
vinzialvecht3 vom 19. April 1844 bejtimmt, daß Snjeln in öffentlichen Flüffen 
fein Vorbehalt des Staates find. E3 greifen daher die Vorfchriften der SS 247 
bis 257 Allg. Lande. Tit. 9 Th. I Pat. Durch die Bildung von Snfeln wird 
das Flußbett rechtlich in zwei felbitändige Stromläufe getheilt, auf deren jeden 
die Beftimmungen, welche die Nechtsverhältniffe des Wafjers, des Bettes und 
der Ufer im Allgemeinen regeln, Anwendung finden. Der Befiger des njel- 
ufers wird daher binfichtlich desjelben jelbit Uferbefiger.‘) Wird bereits vor- 
handenes Land in Folge einer Flußtheilung, Ueberfchwenmung oder dergl. auf 
allen Seiten von Wafjer umfchloffen, jo entjteht hierdurch thatjächlich ein injel- 
artiges Gebilde, nicht aber eine aus den Strome heraus neu entftandene nfel 
im rechtlichen Sinne. Die Nechtsverhältnijfe eines derartigen Landjtücks bleiben 
dementjprechend unverändert. ”) 

Berlandungen, die den Boden bloßlegen, und Anlandungen, die ihn neu 
entjtehen lafjen, fallen nach Gemeinem Recht dem Mferbefiger zu.) Auch das 

Allgemeine Landrecht ftellt in den SS 225 flg. Tit. 9 TH. I den Grundfag auf, 
daß DBerbreiterungen des Mfers durch das allmähliche Anfpülen fremder Exd: . 
theile, einfchließlich neu anmwachjender, nach und nach entftandener Exrdzungen und 
Halbinfeln, dem Ufereigenthümer zufallen, ohne daß es für die Eigenthums- 
erwerbung einer befonderen Befigergreifung bedarf. Nach $ 228 a. a. ©. follen 
diefe Beftimmungen auch Pla greifen, wenn dergleichen Anlandungen fich in 
das Flußbett hinein und jelbjt über die Mitte desjelben hinaus exftrecten. Dem 
gegenüber liegenden Uferbefiger erwächft aus diefer Belegenheit der Anlandung 
fein Anfpruch, wohl aber foll ev nach $ 229 a. a. DO. berechtigt fein, an feinem 
Ufer Veranftaltungen zu treffen, durch welche die ferneve Verbreitung des gegen- 
überliegenden Ufers verhindert wird. Dertlich begrenzt ift dagegen nach den 
SS 232 flo. a. a. D. das Cigenthumsrecht des Uferbefigers hinfichtlich der An- 
landungen injofern, al8 dasjelbe die Teßteren nur in joweit erfaßt, als die 
Grenze des betreffenden Grundftücs der Länge nach reicht. Das über diefe 
Grenze hinaus gehende Stück der Anlandung foll dem benachbarten Uferbefiger 

>) Windfcheid a. a. D. Bd. I ©. 597. Im Röm. Recht fette diefer Erwerb aller- 
dings einen ager non limitatus voraus, daher anders die Auffafjung bei Nieberding- 
Frank a. a. D! ©. 78. 

°) Nieberding-Franf a. a. D. ©. 74. 
, Ag. 8.0.8 23.84.98. I. 
°) Alluvio. Windfcheid a. a. D. Bd. I ©. 527.
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zufallen, jelbft dam, wenn das über die Grenze des Nachbars hinausgehende 
Stüc mit dem Ufer deselben noch nicht zufammenhängt. Eine Befchränkung 
erfährt diejes Necht des Nachbarbefigers durch $ 235 a. a. DO. dahin, daß, wen 
diefer e3 hat gejchehen Lafjen, daß derjenige, an defjen Ufer fich die Anlandung 

zuerjt angejegt hatte, diefelbe auch über feine Grenze hinaus drei aufeinander 
folgende Jahre hindurch ruhig nußt, der letere das Eigenthum derjelben erworben 

haben fol. Das einem Uferbefiger einmal zugefallene Eigenthun einer Anlandung 
verbleibt demfelben auch, wenn diefe in der Folge durch das Waffen von feinen 
Ufer wieder abgetrennt werden follte. 

Zu dem Eigenthumserwerb durch Verbindung rechnet das Gemeine Recht 
auch den Fall der Antreibung, d. 5. denjenigen, in dem durch) die Gewalt des 

lufjes ein Theil von einem Grundjtück abgeriffen und an ein anderes Grund- 
jtite angetrieben wird — avulsio. — Als Kennzeichen des vollzogenen Erwerbes 
wird e3 angejehen, wenn die auf dem angetriebenen Grundftücke ftehenden Bäume 
ihre Wurzeln in das andere hinübergetrieben haben, ohne daß diefe Thatfache 
indefjen al3 zwingendes Erforderniß des Eigenthumserwerbes erachtet wird.?) 
Das Allgemeine Landrecht behält dem früheren Befiger des abgerifjenen und an 
ein fremdes Ufer angelegten oder angeworfenen Stüces das Necht vor, dasjelbe 
innerhalb Jahresfrift wieder wegzunehmen und geftattet dem igenthümer des 
durch die Antreibung verbreiteten Ufer die Befigergreifung erjt dann, wenn der 
Borbefiger ein Jahr hat vorübergehen lafjen, ohne fein Necht geltend zu machen. 

(Allg. 208.223, 224 u...) 
Die Bildung von Anlandungen auf fünftlichem Wege war nach dem Allg. 

EN. für öffentliche Ströme grundfäßlich infoweit ausgejchlojien, als es fich 
dabei nicht darum handelte lediglich Veränderungen der Ufer durch diefe Maß- 
vegel zu verhindern. Die SS 237 fad. unterjagten allgemein die vorjäßliche Be- 

förderung von Anfpülungen durch Pflanzungen oder andere Wafjerbaue; auch) 

der wirklich angejpülte Grund und Boden durfte nur injoweit befejtigt werden, 
als hierdurch dem gewöhnlichen Laufe des Wafjers fein Eintrag gejchah. Falls 
dire) den Staat oder einen font hierzu Berechtigten Verengungen oder Zu: 
landungen an öffentlichen oder Privatflüffen vorgenommen winden, jo war den 

angrenzenden Uferbefigern durch die SS 263 fgd. Tit. 9 Th. I a. a. DO. nur ein 

vorzugsweiies Necht auf die Befigergreifung des gewonnenen Bodens und auch) 

diefes nur unter der Bedingung zugeftanden nach Verhältniß ihrer Antheile an 

dem gewonnenen Lande zu den Arbeiten und Koften dev Ausführung beizutragen. 

Eine befondere Form für den Eigentdumserwerb war nicht vorgejchrieben, der- 

jelbe erfolgte fehon durch thatfächliche Befiergreifung. Die Geltendmachung 

der Forderung hinfichtlich der Koften hatte im Wege der perfünlichen Forderungs- 

Elage zu erfolgen. '°) 
Diefer Nechtszuftand, der fr die Privatflüffe noch Geltung befißt, hat in 

Hinficht der öffentlichen Flüffe durch das Gefeg vom 20. Augujt 1883, betreffend 

%) MWindfcheid a. a. D. Bd.I ©. 558. 

10) Entjchdg. des DOb.-Trib. vom 9. November 1857. Striethorjt, Archiv Bd. 37 

©. 69 fgd. Entfchdg. des NR. ©. in Giv. ©. vom 25. April 1855. Pr. Berw. BI. 

3.7 ©. 64. 
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die Befugniffe der Strombauverwaltung gegenüber den Uferbejigeun an öffent 
lichen Flüffen (6. ©. ©. 333) eine durchgreifende Aenderung erfahren. Der 
S5.a.a.D. beitimmt, daß Anlandungen, welche in Folge von Anlagen der im 
S 3 a.a.D. gedachten Art entjtehen, demjenigen, an dejjen Ufer fie fich ange- 
jet haben, nach denjelben Grundjägen gehören, wie natürlich fich bildende An- 
landungen. Weiter wird indeffen die Steombauverwaltung bevechtigt, die 
fünftlich erzeugten Anlandungen, auch joweit fie fehon früher entftanden find, 
auszubilden und biS zu einem beftimmten Maße zu befeftigen. Zu diefem Zwecke 

tritt der Staat in den Befil und in die Nutung diefer Anlandungen und 

zwar bis zu dem Zeitpunfte, mit welchem ihre vollftändige Ausbildung er- 
reicht ift. 

Hinfichtlich der Art und Weife und der Zeit des Eintritts des Staates 
in den Bei und die Nubung der Anlandungen enthält das angeführte Gejet 
feine Beftimmung. Da nach demjelben nur diejenigen fünftlichen Anlandungen 
in den Bells und die Nubung des Staates übergehen follen, welche einer 

weiteren Ausbildung für bedürftig erachtet werden, bedarf e8 einer ausdrücklichen 
Entfchliegung der Strombauverwaltung über das VBorhandenjein diefes Bedürf- 
niffes in jedem Einzelfall. Ein ipso jure eintretender Befis ift hiernach für 
den Staat nicht vorhanden, fein Befigergreifungswille muß zum mindeten durch 
eine Erklärung der zuftändigen Behörde zum Ausdruck gebracht werden, welcher 
dann allerdings eine Eörperliche Befigergreifung nicht hinzuzutreten braucht. 

Eine Klage auf Schuß des Staates in dem auf Grund des $S5a.a.dD. 
erworbenen Belize und der damit verbundenen Nugungsbefugniß findet nicht 
ftatt. Die Befignahme der Anlandungen erfolgt ftaatsfeitig für ftrompolizeiliche 
Bwece und ftellt fich daher jelbjt als ein ftrompolizeilicher Akt dar. Ein Belit- 
eingriff feitens eines Dritten charakfterifirt fich fomit al3 eine Zumiderhandlung 
gegen eine polizeiliche Anordnung, welcher mit den zur Durchführung polizei- 
licher Anordnungen gegebenen Zwangsmitteln zu begegnen ift. Dagegen tft die 
Klage auf Erfah des von einem Dritten unberechtigter Weife aus den An- 
landungen gezogenen NuGens bei den ordentlichen Gerichten zugelaffen, weil dem 
Staate durch das fragliche Gefeß der Vermögensvortheil der Nugung während 
der Belißzeit zuerkannt ift und der gedachte Erjaganfpruch fich ohne Nückjicht 
auf feinen Entjtehungsgrund als ein vermögensrechtlicher kennzeichnet, für defjen 
Geltendmachung dem Fisfus eine aus der Bolizeigewalt folgende Befugniß nicht 
zur Seite jteht."") 

Die kinftlichen Anlandungen find, jo lange die Strombauverwaltung den 
Bei und die Nugung derfelben nach Maßgabe der SS 5 und 6 a. a. DO. feit- 
hält, innerhalb der durch S 5 gezogenen Grenzen dem gewöhnlichen Verkehr 
entzogen. Die VBorjchrift des S5 Abjab 3 a. a. D., nach welcher bei fünftlichen 
Anlandungen vor öffentlichen Fähren die Strombauverwaltung Fürforge für 
einen zwecentjprechenden Zugang zu der Fähre zu treffen hat, bildet daher auch 
fein im Verwaltungstreitverfahren verfolgbares echt des Anliegers, jondern 

") Entjeh. d.R. ©. in ©. Modrzejewsti zu Czernewig gegen den Strombaufisfus, 
vertreten durch den Ob.-Br. d. Pr. Weftpreußen vom 14. Juli 1894.
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lediglich eine behördliche Anweifung, deren Ausführung nur mit der Befchwerde 

bei der Auffichtsbehörde verfolgt werden fann.!?) 
Die Verbindung mit dem Fluffe jelbft und dejjen Benugung nach Maf- 

gabe der wirthichaftlichen Interejjen foll dem Uferbefiger nach $ 5 Abf. 3 ge: 

ftattet werden; auch fteht ihm nach S 5 Abf. 6 a. a. D. das Jagdrecht auf den 

Anlandungen zu, freilich mit dev Befchränfung, daß defjen Ausübung durch das 
Derbot des Betretens der Anlandung illuforifch gemacht werden fan. Sobald 

das im $ 5 bezeichnete Ziel erreicht ift, die zur Erreichung desjelben erforder- 

lichen Arbeiten jeitens der Strombauverwaltung eingeftellt find oder diefe von 
dem ihr nach $ 5 Abf. 2 a. a. D. zuftehenden Nechte der Befigergreifung nicht 
Gebrauch macht, darf der Uferbefiger gegen Erftattung des Werthes der durch 

die Anlagen entjtandenen Anlandung in deren Belis treten. Der von ihm zu 
erftattende Betrag foll indefjen die vom Staate aufgewendeten Koften nicht über- 
fteigen ($ 6 a. a. D.). 

12) Sntjch. des D. 8. ©. vom 18. Dezember 1896, XXXI ©. 207 fgd. 


